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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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A Runderlasse und Mitteilungen 
 der Landesregierung und der obersten 
 Landesbehörden

15. Widmung und Umstufung von Teilstrecken 
 auf Bundesstraßen B 56 im Gebiet der 
 Gemeinde Vettweiß

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
Az. III A1-11-42/111

Düsseldorf, den 28. Dezember 2015

Im Gebiet der Gemeinde Vettweiß, Kreis Düren, Re-
gierungsbezirk Köln ist eine Teilstrecke der B56 begradigt 
worden.

Die Teilstrecke der B 56

1) von NK 5205 402 O nach NK 5205 401 O 
von Station 0,000 nach Station 0,820 
 (Länge 0,820 km)

erfüllt gemäß § 1 Abs. 1 FStrG die Eigenschaft einer Bun-
desfernstraße und wird nach § 2 Abs. 1 FStrG zur Bun-
desstraße 56 gewidmet.

Die bisherigen Teilstrecken der B 56

2.) von NK 5205 402 O nach NK 5205 401 O  
von Station 0,065 nach Station 0,594  
 (Länge 0,529 km)

3.) von NK 5205 402 O nach NK 5205 401 O  
von Station 0,000 nach Station 0,065 
 (Länge 0,065 km)

4.) von NK 5205 402 O nach NK 5205 401 A  
von Station 0,594 nach Station 0,885 
 (Länge 0,291 km)

 (Gesamtlänge 3-4: 0,356 km)

erfüllt gemäß § 3 Abs. 4 StrWG NRW die Eigenschaft 
einer Gemeindestraße (Ziffer 2) und wird mit Wirkung  
zum 1. April 2016 nach § 2 Abs. 4 FStrG zur Gemein-
destraße in der Baulast der Gemeinde Vettweiß abgestuft 



– 6 –

bzw. haben jegliche Verkehrsbedeutung verloren (Ziffer 
3–4) und werden gemäß § 2 Abs. 5 FStrG mit sofortiger 
Wirkung eingezogen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
beim Verwaltungsgericht Aachen in Aachen schriftlich 
oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver-
waltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 7. November 
2012 (GV. NRW. S. 548) einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zu erklären. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signatur-
gesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils 
geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind 
besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. 
Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 
www.egvp.de aufgeführt.

Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfs-
frist nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der 
Monatsfrist bei Gericht eingegangen ist. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Durchschriften beige-
fügt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Im Auftrag 
gez. Dr. Markus  M ü h l

ABl. Reg. K 2016, S. 5

16. Umstufung und Umbenennung einer Strecke 
 der Bundesstraße 256 und 56 im Gebiet der 
 Stadt Gummersbach

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
Az. III A1-11-42/111

Düsseldorf, den 28. Dezember 2015

Im Gebiet der Stadt Gummersbach, Oberbergischer 
Kreis, Regierungsbezirk Köln, erfüllt eine Teilstrecke der 
B 256 nicht mehr die Verkehrsbedeutung einer Bundes-
fernstraße.

Gemäß § 2 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
wird die Teilstrecke der Bundesstraße 256

1) von Netzknoten  
(NK) 5011 006 A  nach NK 5011 072 O 
von Station 0,000 nach Station 0,614 
 (Länge 0,614 km)

2) sowie die Verbindungsstrecke im NK 5011 006  
von B–C (Länge: 0,061 km)

 (Gesamtlänge 1-2: 0,675 km)

mit Wirkung zum 1. Januar 2016 zur Landesstraße 136  
(§ 3 Abs. 2 StrWG NW) abgestuft.

In diesem Zusammenhang wird die Teilstrecke der 
Bundesstraße 56

3.) von NK 5011 073 A nach NK 5011 072 O 
von Station 0,000 bis Station 0,898  
 (Länge: 0,898 km)

zum 1. Januar 2016 zur Bundesstraße 256 umbenannt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
beim Verwaltungsgericht Köln in Köln schriftlich oder 
in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 7. November 
2012 (GV. NRW. S. 548) einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zu erklären. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signatur-
gesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils 
geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind 
besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. 
Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 
www.egvp.de aufgeführt.

Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfs-
frist nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der 
Monatsfrist bei Gericht eingegangen ist. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Durchschriften beige-
fügt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Im Auftrag 
gez. Dr. Markus  M ü h l

ABl. Reg. K 2016, S. 6

B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
17.   Verbandssatzung des Entsorgungszweckverbandes 
   RegioEntsorgung vom 2. November 2015

Gemäß §§ 5 Abs. 7, 6 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG –) 
vom 21. Juni 1988 (GV.NRW. S. 250/SGV. NRW. 74), 
der §§ 4, 7 und 9 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) vom 01. Oktober 1979 (GV.
NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), in der jeweils gültigen Fas-
sung, vereinbaren die unterzeichnenden kreisangehörigen 
Kommunen der Städteregion Aachen sowie des Kreises 
Düren zur Bildung eines Zweckverbandes für Abfall-
sammlung und -transport im Bereich Aachen und Düren 
folgende Zweckverbandssatzung:

§ 1 
Verbandsmitglieder

Die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler,  
Herzogenrath, Inden, Langerwehe, Linnich, Nideggen 



– 7 –

Niederzier, Roetgen, Simmerath, Stolberg und Würselen 
bilden  einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 1. Oktober 
1979 (GV. NRW. S. 621 / SGV. NRW. 202) in der derzeit 
gültigen Fassung.

§ 2 
Name und Sitz des Zweckverbandes, Dienstsiegel

1. Der Zweckverband führt den Namen „Entsorgungs-
zweckverband RegioEntsorgung“ (ZRE).

2. Sitz des Zweckverbandes ist Eschweiler.

3. Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel gemäß § 5 der 
Verordnung über die Führung eines Landes wappens 
vom 16. Mai 1956 (GV. NRW. S. 163 / SGV. NRW.  
S. 113). Dieses enthält die Inschrift „Entsorgungs-
zweckverband RegioEntsorgung“ im oberen Halb-
kreis und das Landeswappen im unteren Halbkreis.

§ 3 
Zweckverbandsgebiet

Das Zweckverbandsgebiet umfasst die Gebiete der dem 
Zweckverband angehörigen Gebietskörperschaften. 

§ 4 
Stellung und Aufgaben des Zweckverbandes

1. Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Ver-
bandsmitgliedern als öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern nach den Vorgaben des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes sowie des Landesabfallgesetzes NRW 
zugewiesenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit 
wahrzunehmen. Der Zweckverband unternimmt da-
her die den Verbandsmitgliedern gemäß §§ 20 Abs. 1 
Satz 1, 17 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-
laufwirtschaftsgesetz – KrWG, BGBl I 2012, S. 212,  
in der jeweils gültigen Fassung), § 5 Abs. 6 LAbfG NW 
obliegenden Aufgaben mit Ausnahme der in Anlage 1 
aufgeführten Teilaufgaben. Die Gebührenerhebung 
nach den Vorschriften des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom  
01. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610, 
in der jeweils gültigen Fassung) erfolgt weiterhin durch 
die Verbandsmitglieder, wenn sich nicht aus Anlage 2 
etwas anderes ergibt. Die Anlagen 1-3 sind Bestandteil 
dieser Satzung.

2. Der Zweckverband ist öffentlich-rechtlicher Ent-
sorgungsträger, soweit ihm Aufgaben von den Mit-
gliedern übertragen wurden. Der Zweckverband 
nimmt insoweit im Entsorgungsgebiet die Aufgaben 
eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gemäß  
§§ 20 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG, § 5 LAbfG 
NRW wahr. Soweit die Aufgaben von den Verbands-
mitgliedern auf den Zweckverband übertragen wer-
den, gehen die Aufgaben mit befreiender Wirkung auf 
den Zweckverband über. Der Zweckverband über-
nimmt insoweit die Pflichten der Zweckverbandsmit-
glieder als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und 
ist hinsichtlich der übertragenen Aufgaben allein ver-
antwortlich.

3. Der Zweckverband übernimmt im Rahmen der Auf-
gabenübertragung von der Stadt Würselen das zur 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderliche bewegliche 
Vermögen im Wege der Einzelrechtsnachfolge, ins-
besondere Müllfahrzeuge. Das übernommene beweg-
liche Vermögen ergibt sich im Einzelnen aus der An-
lage 3, die Bestandteil dieser Satzung ist. Als Ausgleich 
für die Übernahme ist zwischen dem Zweckverband 
und der Stadt Würselen eine gesonderte Regelung ge-
mäß § 12 GkG NRW abzuschließen.

4. Der Zweckverband kann zur Durchführung seiner 
Aufgaben die erforderlichen Satzungen gemäß § 8 Abs. 
4 GkG NRW erlassen. Dazu gehört auch das Recht, 
eine Gebührensatzung nach §§ 7 GO NRW, 1, 4, 6 
KAG NRW, 9 LAbfG zu erlassen. Der Zweckverband 
ist auch berechtigt, anstelle von Gebühren ein privat-
rechtliches Entgelt gem. § 6 Abs. 1 S. 1 2. HS KAG 
NRW zu erheben und eine entsprechende Entgeltord-
nung zu erlassen. Absatz 1 S. 5 bleibt unberührt. Der 
Zweckverband kann, soweit ihm Aufgaben gemäß § 4 
Abs. 1 übertragen wurden, bestehende Beteiligungen 
der Zweckverbandsmitglieder an Unternehmen und 
Verbänden übernehmen, die der gleichen oder einer 
ähnlichen Aufgabe dienen wie der Zweckverband. § 22 
KrWG bleibt unberührt.

5. Die Vorschriften des 11. Teils der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666 / SGV. NRW. 2023, in der jeweils gültigen Fas-
sung) (wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betäti-
gung) bleiben unberührt.

§ 5 
Aufgabenübertragung auf das Kommunalunternehmen 

RegioEntsorgung AöR

1. Der Zweckverband ist berechtigt, ein Kommunalun-
ternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß  
§ 114 a GO NRW zu gründen und seine Aufgaben 
nach § 4 insgesamt und mit befreiender Wirkung auf 
diese Anstalt zu übertragen. Das Kommunalunterneh-
men übernimmt insoweit die Pflichten des Zweckver-
bandes als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
und wird allein verantwortlicher Aufgabenträger. Die 
Verbandsversammlung beschließt eine Satzung für das 
Kommunalunternehmen „RegioEntsorgung, Anstalt 
des öffentlichen Rechts“, in der die Einzelheiten ge-
regelt werden.

2. Bei der Aufgabenübertragung auf das Kommunal-
unternehmen nach Abs. 1 besteht die Aufgabe des 
Zweckverbandes im Betrieb und in der Gewährträ-
gerschaft des Kommunalunternehmens. Dazu gehört 
auch eine angemessene Finanzausstattung des Kom-
munalunternehmens, um dessen dauernde Aufgaben-
wahrnehmung zu gewährleisten.

§ 6 
Organe des Zweckverbandes

1. Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsver-
sammlung und die Verbandsvorsteherin oder der Ver-
bandsvorsteher.
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2. Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des 
Betriebsausschusses und die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher die des Betriebsleiters ent-
sprechend §§ 2, 5 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 
16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. GV. NRW. 
2005, S. 15, in der jeweils gültigen Fassung) i.V.m. § 18 
Abs. 3 GkG NRW wahr.

3. Die Verbandsversammlung kann Ausschüsse und Bei-
räte nach Maßgabe des § 11 bilden.

§ 7 
Zusammensetzung und Zuständigkeit der Verbandsver-

sammlung

1. Die Verbandsversammlung besteht aus einer stimmbe-
rechtigten Vertreterin oder einem stimmberechtigten 
Vertreter je Zweckverbandsmitglied. Vertretungsbe-
rechtigte Person ist die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister des jeweiligen Zweckverbandsmitgliedes. 
Die vertretungsberechtigte Person übt ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Bestellung bis zum Amtseintritt der neu 
bestellten vertretungsberechtigten Person weiter aus. 
Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung er-
lischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl oder der 
Entsendung des Mitgliedes wegfallen.

 Für jede Vertreterin oder jeden Vertreter wird eine 
stellvertretungsberechtigte Person für den Fall der 
Verhinderung bestellt. Stellvertretungsberechtigte Per-
son ist jeweils ihre zuständige Vertreterin oder sein  
zuständiger Vertreter im Hauptamt gemäß § 15 Abs. 3 
GkG NRW.

2. Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine 
vertretungsberechtigte Person eines Zweckverbands-
mitglieds zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden. In 
gleicher Weise wählt sie eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. 

 Die Vorsitzende oder der Vorsitzende werden in al-
ler Regel für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die 
Dauer von zwei Jahren kann von der Verbandsver-
sammlung verkürzt oder verlängert werden. Das gilt 
auch für die Stellvertreterin oder den Stellvertreter.

3. Die Verbandsversammlung beschließt über alle An-
gelegenheiten des Zweckverbandes, soweit nicht auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen oder aufgrund die-
ser Satzung die Zuständigkeit der Verbandsvorsteherin 
oder des Verbandsvorstehers begründet ist. Die Ver-
bandsversammlung beschließt insbesondere über

 1.  die Satzung des Zweckverbandes sowie deren Än-
derung oder Aufhebung und über die Änderung 
der Aufgaben des Zweckverbandes,

 2.  die Wahl und Abberufung der Verbandsvorstehe-
rin oder des Verbandsvorstehers bzw. ihrer Stell-
vertreterin oder seines Stellvertreters,

 3.  die Bildung und Zusammensetzung von Beiräten 
und Ausschüssen,

 4.  die Aufnahme neuer Betätigung entsprechend 
dem 11. Teil der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (wirtschaftliche und nicht-
wirtschaftliche Betätigung), soweit es sich nicht 
um ein Geschäft der laufenden Verwaltung han-
delt,

 5.  den Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarun-
gen (§ 1 Abs. 2 GkG NRW),

 6.  die Gründung und Auflösung eines Kommunal-
unternehmens in der Rechtsform der Anstalt des 
öffentlichen Rechts, den Erlass und die Änderung 
der Satzung für das Kommunalunternehmen und 
die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder des Kom-
munalunternehmens sowie deren Stellvertreter. 
Die Satzung des Kommunalunternehmens kann 
weitere Weisungsrechte und Zustimmungserfor-
dernisse der Verbandsversammlung vorsehen,

 7.  den Abschluss von Pacht-, Leasing- und Mietver-
trägen, sofern ihre Laufzeit fünf Jahre übersteigt,

 8.  die Aufnahme von Krediten über 300 000,– E so-
wie die Bestellung von Sicherheiten,

 9.  die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährsverträgen und die Bestellung anderer 
Sicherheiten für Dritte sowie den Abschluss von 
Rechtsgeschäften, die dem wirtschaftlich gleich-
kommen, soweit der Wert des Rechtsgeschäfts 
150 000,– E übersteigt,

 10.  die Vornahme von notariell beurkundungsbedürf-
tigen Grundstücksgeschäften, soweit der Wert des 
Rechtsgeschäfts 300 000,– E überschreitet,

 11.  die Einleitung und Beendigung von Rechtsstrei-
tigkeiten, sofern der Gegenstandswert den Betrag 
von 75 000,– E übersteigt,

 12.  den Abschluss von Vergleichen und den Erlass 
von Forderungen, sofern der durch den Vertrag 
bzw. Erlass gewährte Nachlass den Betrag von 
15 000,– E übersteigt,

 13.  die Auftragsvergabe bei Bau- und Lieferaufträgen 
mit einem Auftragsvolumen von über 300 000,– E 
sowie Dienstleistungsverträge mit einem Jahres-
volumen von über 200 000,– E,

 14.  den Abschluss von Dienst- bzw. Arbeitsverträgen 
in Höhe von mehr als 50 000,– E/Jahr,

 15.  die Wirtschaftsführung in Form eines Finanz- und 
Wirtschaftsplans,

 16.  Mehrausgaben nach § 16 Abs. 5 EigVO, soweit 
diese im Einzelfall 50 000,– E überschreiten,

 17. Die Benennung des Abschlussprüfers,

 18.  Die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung,

 19.  Die Auflösung des Zweckverbandes sowie die 
Übernahme des Personals gemäß § 12 Abs. 2 der 
Satzung.

4. Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.
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§ 8 
Sitzungen und Beschlussfassung  

der Verbandsversammlung

1. Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal im 
Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn ein Zweckverbandsmitglied dies unter Angabe 
der zur Beratung zu stellenden Gegenstände verlangt. 
Die Verbandsversammlung wird durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden der Verbandsversammlung im 
Einvernehmen mit der Verbandsvorsteherin oder dem 
Verbandsvorsteher einberufen. Zur ersten Sitzung der 
Verbandsversammlung lädt die Landrätin oder der 
Landrat des Kreises Düren spätestens acht Wochen 
nach In-Kraft-Treten der Zweckverbandssatzung ein.

2. Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen der Ver-
bandsversammlung sind mindestens zehn, frühestens 
jedoch 21 Tage vor der Sitzung öffentlich bekannt zu 
machen. Bei der Berechnung der Frist ist der Sitzungs-
tag nicht zu berücksichtigen. In dringenden Fällen 
kann die Frist auf fünf Tage verkürzt werden.

 Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffent-
lich, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

 Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der satzungsgemäßen Mitglieder-
zahl anwesend ist. Im Übrigen gelten die Regelungen 
des § 49 GO NRW entsprechend.

3. Beschlüsse der Verbandsversammlung werden, soweit 
das Gesetz nichts anderes bestimmt, mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Beschlüsse zur Änderung der Auf-
gaben des Zweckverbandes (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 1 der 
Satzung) sowie zur Auflösung des Verbandes müssen 
einstimmig gefasst werden. Im Übrigen gelten für das 
Verfahren die Regelungen des § 50 GO NRW entspre-
chend. Soweit es sich um Entscheidungen hinsichtlich 
solcher Aufgaben handelt, die nur einzelne Mitglieder 
dem Zweckverband übertragen haben, sind nur die 
Vertreter dieser Mitglieder stimmberechtigt.

§ 9 
Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten ge-
mäß § 17 Abs. 1 GkG NRW einen angemessenen Ersatz 
ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls in entsprechen-
der Anwendung von § 45 GO NRW.

§ 10 
Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher

1. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe 
der Gesetze, der Zweckverbandssatzung und der Be-
schlüsse der Verbandsversammlung die Verwaltung 
des Zweckverbandes, unterzeichnet die Bekanntma-
chungsanordnungen der   beschlossenen Zweckver-
bandssatzung. Die Verbandsvorsteherin oder der Ver-
bandsvorsteher vertritt den Zweckverband gerichtlich 
und außergerichtlich.

2. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
muss Bürgermeisterin oder Bürgermeister eines Mit-
glieds des Zweckverbands sein.

3. Der Vertreter des Verbandsvorstehers wird aus dem 
Kreise der Beamten der Verbandsmitglieder von der 
Verbandsversammlung gewählt.

4. Der Verbandsvorsteher wird für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt.

5. Die Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetzter des 
Verbandsvorstehers.

6. Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform.  Sie sind von 
der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher 
und einem Mitglied der Verbandsversammlung zu un-
terzeichnen. 

§ 11 
Ausschüsse und Beiräte

1. Die Verbandsversammlung kann Ausschüsse bilden. 
Die Anzahl der Ausschüsse sowie deren Aufgaben 
und Zuständigkeiten werden von der Verbandsver-
sammlung festgelegt. Die Ausschüsse beraten und 
unterstützen den Zweckverband bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben. Beratungsergebnisse, die mit einer 
Beschlussempfehlung verbunden sind, müssen über 
den Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung zur 
Behandlung vorgelegt werden.

2. Die Verbandsversammlung bildet zumindest einen 
Ausschuss für Strukturfragen. Er berät den Zweck-
verband insbesondere in Fragen der Angleichung der 
verschiedenen Sammlungs- und Transportsysteme im 
Verbandsgebiet.

3. Mitglieder der Ausschüsse können insbesondere Ver-
treter der Fachverwaltungen der Verbandsmitglieder 
sowie Vertreter von Institutionen und Verbänden aus 
dem Bereich der Abfallwirtschaft sein. Die Mitglieder 
der Ausschüsse werden von den Verbandsmitgliedern 
entsandt. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung 
nach § 7 Abs. 4.

4. Die Verbandsversammlung kann Beiräte bilden. Die 
Beiräte beraten und unterstützen den Zweckverband 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Die Beiräte sollen 
die Bürgernähe des Zweckverbandes gewährleisten 
und für eine stärkere Berücksichtigung der lokalen Ge-
gebenheiten sorgen. Die Verbandsversammlung bildet 
zumindest einen regionalen Abfallwirtschaftsbeirat. 
Die Beiräte sollen insbesondere für benachbarte Kom-
munen gebildet werden und den abfallwirtschaftlichen 
Sachverstand mit den jeweiligen ortspezifischen Be-
sonderheiten bündeln und koordinieren. Die Beiräte 
haben das Recht, ihre Beratungsergebnisse der Ver-
bandsversammlung vorzulegen. Die vorgelegten Bera-
tungsergebnisse müssen in der Verbandsversammlung 
behandelt und entschieden werden.

5. Mitglieder der Beiräte können neben Vertreterinnen/
Vertretern der Verbandsmitglieder insbesondere Ver-
treterin/Vertreter von Kommunen aus dem Bereich 
der Entsorgungsregion West sein, die nicht oder noch 
nicht Mitglied des Zweckverbandes sind. Darüber 
hinaus können Vertreterin/Vertreter von Institutio-
nen und Verbänden Mitglied in den Beiräten werden, 
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die selbst nicht dem Zweckverband angehören. Die 
Mitglieder der Beiräte werden auf Vorschlag der Ver-
bandsmitglieder von der Verbandsversammlung ge-
wählt. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung nach 
§ 7 Abs. 4.

§ 12 
Personal

1. Der Zweckverband hat das Recht, Beamtinnen, Be-
amte und Bedienstete hauptberuflich einzustellen.

2. Die Bediensteten des Zweckverbandes sind im Falle 
seiner Auflösung oder einer Änderung der Zweck-
verbandsaufgaben, soweit die Dienst- bzw. Beschäf-
tigungsverhältnisse nicht aufgelöst werden, von den 
Verbandsmitgliedern anteilig zu übernehmen. Die 
Regelung, von welchen Verbandsmitgliedern die ein-
zelnen Bediensteten zu übernehmen sind, erfolgt spä-
testens gleichzeitig mit dem Beschluss über die Auf-
lösung oder Aufgabenänderung des Zweckverbandes. 
§ 128 des Rahmengesetzes zur Vereinheitlichung des 
Beamtenrechts vom 1. Juli 1957 (Beamtenrechtsrah-
mengesetz – BRRG, BGBl. I 1957, S. 667), neugefasst 
durch Bek. Vom 31. März 1999 (BGBl. 1999, S. 654, in 
der jeweils gültigen Fassung) ist zu beachten. Bei der 
Regelung ist das Verhältnis der Zahl der Einwohner 
aller Verbandsmitglieder zu Grunde zu legen, soweit 
nicht die Verbandsmitglieder einvernehmlich etwas 
anderes bestimmen. Maßgeblich ist die vom Landes-
amt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düs-
seldorf, veröffentlichte Einwohnerzahl zum 30. Juni 
des Vorjahres. Im Falle der Auflösung des Zweck-
verbandes wird die Auflösung nicht vor Abschluss 
der Regelung wirksam. Die Regelung erfolgt in Form   
eines Beschlusses der Verbandsversammlung gemäß § 7  
Abs. 3 Nr. 18 der Satzung. Der Beschluss kann nur ein-
stimmig gefasst werden.

§ 13 
Verwaltungsstelle des Entsorgungszweckverbandes 

RegioEntsorgung

1. Zum Zwecke der Wahrnehmung seiner Aufgaben rich-
tet der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung 
eine eigene Verwaltungsstelle ein. Die Verwaltungs-
stelle untersteht unmittelbar der Verbandsvorsteherin 
oder dem Verbandsvorsteher.

2. Falls der Zweckverband ein Kommunalunternehmen 
nach § 5 gründet und seine Aufgaben mit befreiender 
Wirkung auf diese überträgt, übernimmt das Kommu-
nalunternehmen auch die Verwaltung des Zweckver-
bandes gemäß Abs. 1.

§ 14 
Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes

1. Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern eine 
Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen, insbeson-
dere Gebühren und Beiträge, zur Deckung des Finanz-
bedarfs nicht ausreichen.

 Die Umlage wird nach dem Verhältnis des Nutzens 
bemessen, den die einzelnen Verbandsmitglieder aus 
der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes ha-

ben. Die Umlage besteht aus den Verwaltungskosten 
sowie aus den Kosten, die aus der Erfüllung der dem 
Zweckverband übertragenen Aufgaben resultieren. 
Die Berechnung der Umlage erfolgt unter Beachtung 
der Anforderungen des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom  
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610) 
in der jeweils gültigen Fassung. Zur Berechnung dieser 
beiden Bestandteile der Umlage gelten im Übrigen die 
in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Grundsätze.

2. Zur Berechnung der Umlage für die Verwaltungskos-
ten des Zweckverbandes wird die Einwohnerzahl des 
einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Gesamtein-
wohner im Zweckverbandsgebiet in Verhältnis  gesetzt. 
Maßgeblich ist die vom Landesamt für Datenverarbei-
tung und Statistik NRW, Düsseldorf, zum 30. Juni des 
Vorvorjahres ermittelte Einwohnerzahl.

 Im Übrigen bemisst sich die Umlage nach den tatsäch-
lichen Kosten, die für die Aufgabenerfüllung nach § 4 
auf dem jeweiligen Gemeindegebiet des Verbandsmit-
glieds anfallen. Der Umfang der Aufgaben, die von 
dem jeweiligen Verbandsmitglied übertragen wurden, 
ist Grundlage der Berechnung. Bei der Berechnung 
sind die Gebühren- oder Entgelteinnahmen, die der 
Zweckverband oder das Kommunalunternehmen auf-
grund der Übertragung der Gebührenhoheit gemäß 
§ 4 S. 3 2. HS i. V. m. Anlage 2 erzielt, in Abzug zu 
bringen. Die Grundlage der Kalkulation für die Kos-
tenermittlung im Gebiet des jeweiligen Verbandsmit-
glieds ist zugleich Berechnungsbasis für die Umlage. 
Die Kalkulationsgrundlagen sollen jeweils im Herbst 
des Vorjahres ermittelt werden.

3. Die Grundsätze zur Berechnung der Umlage nach 
Abs. 2 gelten entsprechend, wenn der Zweckverband 
seine Aufgaben nach § 5 auf das Kommunalunterneh-
men RegioEntsorgung AöR überträgt und eine Finan-
zierung des Kommunalunternehmens im Wege der 
Zuweisung erfolgt.

4. Soweit die Notwendigkeit einer Umlage aus einer 
Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes resultiert, die 
dieser lediglich für einzelne Verbandsmitglieder erfüllt, 
können nur diese hierfür zu einer Umlage herangezo-
gen werden. Absatz 2 gilt in diesem Fall entsprechend, 
sofern keine abweichenden Regelungen oder Verein-
barungen bestehen.

§ 15 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

1. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
des Zweckverbandes erfolgen auf der Grundlage der 
sinngemäßen Anwendung der Vorschriften über die 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
 Eigenbetriebe gemäß der EigVO NRW (§ 18 Abs. 3 
GkG NRW).

2. Der Zweckverband wird mit einem Stammkapital 
ausgestattet, das abhängig von der Zahl der Verbands-
mitglieder ist. Es beträgt jedoch mindestens 25 000,– E  
(§ 9 Abs. 2 EigVO NRW). Das Stammkapital ist von 
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den Verbandsmitgliedern jeweils anteilig zu gleichen 
Teilen aufzubringen.

3. Die Wirtschaftsführung des Verbandes kann auf die 
Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommuna-
les Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen – Kommunales Finanzmanagementgesetz 
NRW – (NKFG NRW) vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. Nr. 41 vom 24. November 2004) umgestellt 
werden.

§ 16 
Rechnungsprüfung

1. Den Rechnungsprüfungsämtern der Kreise Aachen 
und Düren stehen die Befugnisse und Rechte gemäß 
§ 103 GO NRW in zweijährigem Wechsel zu. Dabei 
wird die Prüfung der Jahresrechnung der Prüfung des 
Jahresabschlusses gleichgesetzt. Der Zweckverband 
wird mit der Städteregion Aachen und mit dem Kreis 
Düren eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach 
dem GkG über die Rechnungsprüfung gemäß Satz 1 
abschließen.

2. Zum Zwecke der Wahrnehmung der Befugnisse und 
Rechte hat das jeweils zuständige Rechnungsprü-
fungsamt ein unmittelbares Unterrichtungsrecht, ein 
Betretungsrecht der Büro- und Betriebsräume des 
Zweckverbandes sowie das Recht auf Einsichtnahme 
in die Bücher und sonstigen Unterlagen des Zweckver-
bandes.

3. Das jeweils zuständige Rechnungsprüfungsamt kann 
sich bei der Aufgabenwahrnehmung der Amtshilfe des 
anderen Rechnungsprüfungsamtes bedienen.

4. Der Zweckverband kann weiter gehende Prüfaufträge 
bei den Hauptverwaltungsbeamten seiner Mitglieder 
stellen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfern erteilen.

§ 17 
Haftungsausschluss für die Verpflichtungen  

vor Zweckverbandsgründung

1. Die Verbandsmitglieder stellen sich gegenseitig für 
Ansprüche, die in ihre jeweiligen ausschließlichen Ver-
antwortung vor der Zweckverbandsgründung dem 
Grunde nach entstanden sind, frei. Diese Haftungs-
freistellung gilt auch zugunsten des Zweckverbandes 
RegioEntsorgung.

2. Auf die Haftungsfreistellung für die Verbandsmitglie-
der untereinander kann sich ein Zweckverbandsmit-
glied dann nicht berufen, wenn es für die vor Zweck-
verbandsgründung dem Grunde nach entstandenen 
Ansprüche bzw. Verbindlichkeiten mitursächlich 
war bzw. ist; dies gilt wiederum auch zugunsten des 
Zweckverbandes RegioEntsorgung.

§ 18 
Aufnahme neuer Mitglieder,  
Ausscheiden von Mitgliedern

1. Dem Zweckverband können weitere Mitglieder bei-
treten. Dazu bedarf es einer Änderung der Zweckver-
bandssatzung.

2. Der Austritt aus dem Zweckverband ist unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren zum Ende 
des Kalenderjahres möglich. Die Kündigung hat per 
Einschreiben zum Schluss des Geschäftsjahres zu er-
folgen. Eine Kündigung ist erstmals nach Ablauf von 
5 Mitgliedsjahren möglich. Auch bei Austritt eines 
Zweckverbandes bedarf es einer Änderung der Zweck-
verbandssatzung.

 Ein ausgeschiedenes Mitglied haftet auch nach seinem 
Austritt für Verbindlichkeiten des Zweckverbandes, 
die während seiner Mitgliedschaft entstanden sind, 
wenn und soweit sie auf seine besondere Veranlassung 
eingegangen wurden. Der Zweckverband muss den 
Anspruch gegenüber dem ausgeschiedenen Mitglied 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens festsetzen. Das aus-
geschiedene Mitglied ist zudem zur Leistung der für 
die Zeit bis zu seinem Austritt festgesetzten Umlagen 
nach § 14 verpflichtet.

§ 19 
Auflösung des Zweckverbandes

1. Die Auflösung des Zweckverbandes kann nur einstim-
mig beschlossen werden.

2. Bei der Auflösung des Verbandes haben die Verbands-
mitglieder eine Vereinbarung über die Verwendung 
des Vermögens und über die Schulden des Verbandes 
zu treffen. Zugleich hat die Verbandsversammlung Be-
stimmungen über die Übernahme etwaiger Verbind-
lichkeiten durch die Verbandsmitglieder zu treffen.

3. Vor der Auflösung hat die Verbandsversammlung eine 
Regelung zur Übernahme des Personals gemäß § 12 
Abs. 2 zu treffen.

§ 20 
Aufsichtsbehörde, öffentliche Bekanntmachungen

1. Zuständige Aufsichtsbehörde gemäß § 6 Abs. 4 LAbfG 
NRW ist die Bezirksregierung in Köln als obere Ab-
fallwirtschaftsbehörde.

2. Die Zweckverbandssatzung und ihre Änderungen 
werden von der Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Köln bekannt gemacht.

3. Alle anderen Satzungen, ortsrechtliche Bestimmungen 
und sonstige Bekanntmachungen werden im Bekannt-
machungsblatt für den Entsorgungszweckverband Re-
gioEntsorgung bekannt gemacht.

§ 21 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt frühestens am Tage nach der öffent-
lichen Bekanntmachung der Zweckverbandssatzung und 
der Genehmigung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Köln in Kraft.

Eschweiler, den 2. November 2015 
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Anlage 1 zur Satzung des Zweckverbandes  
RegioEntsorgung

(§ 4 Abs. 1 S. 2)

Folgende Teilaufgaben gemäß § 5 Abs. 6 LAbfG NRW 
werden von den einzelnen Zweckverbandsmitgliedern 
nicht auf den Zweckverband übertragen, sondern selbst 
wahrgenommen:

Stadt Alsdorf:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

Stadt Baesweiler:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

Stadt Eschweiler:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeindege-
biet anfallenden und überlassenen Abfälle mit Aus-
nahme der Abfälle aus Papier, Pappe, Karton (PPK).

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze.

Stadt Herzogenrath:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

Gemeinde Langerwehe:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze

Gemeinde Niederzier:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

Gemeinde Inden:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze

Stadt Linnich:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze
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Stadt Nideggen

– Die Erfassung, die Einsammlung und der Transport 
von Grünschnitt

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze.

Gemeinde Roetgen:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze

Gemeinde Simmerath:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze

Stadt Stolberg:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze.

Stadt Würselen:

– Das Einsammeln und Befördern der im Gemeinde-
gebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelager-
ten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und 
kein anderer verpflichtet ist (§ 5 Abs. 6 Satz 2 LAbfG 
NRW)

– Die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen 
Gegebenheiten erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 LAbfG 
NRW)

– Das Reinigen der Sammelplätze

– Die Verwertung von Wertstoffen.

Im Übrigen sind von der Übertragung solche Aufgaben 
nicht umfasst, die von den Zweckverbandsmitgliedern an-
derweitig auf Dritte übertragen worden sind.

Anlage 2 zur Satzung des Zweckverbandes  
RegioEntsorgung:

Aufzählung der Kommunen, die das Recht zur Gebüh-
renerhebung als Ausnahme zur Regelung des § 4 Abs. 1  
S. 3 1. Hs. Teilweise oder insgesamt auf den Zweckver-
band übertragen.

Die Stadt Alsdorf überträgt dem Zweckverband das 
Recht, Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG NRW für 
folgende Entsorgungsleistungen selbst zu erheben:

– die zusätzliche Einsammlung und den Transport von 
sperrigen Abfällen (Sperrmüllabfuhr) gem. §§ 2 Abs. 
2 e), 11 Abs. 4 der Abfallsatzung des Kommunalun-
ternehmens RegioEntsorgung AöR, soweit diese Leis-
tungen nicht bereits in der Jahresgrund- bzw. Min-
destgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune 
enthalten ist;

– Expresssperrgutabfuhr im Rahmen des § 11 Abs. 5 der 
Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Regio-
Entsorgung AöR;

– Austausch von Abfallbehältern gemäß § 9 Abs. 7 der 
Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Regio-
Entsorgung AöR;

jeweils in der geltenden Fassung.

Die Gemeinde Inden überträgt dem Zweckverband das 
Recht, Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG NRW für 
folgende Entsorgungsleistungen selbst zu erheben:

– die zusätzliche Einsammlung und den Transport von 
sperrigen Abfällen (Sperrmüllabfuhr) gem. §§ 2 Abs. 
2e) 11 Abs. 4 der Abfallsatzung des Kommunalunter-
nehmens RegioEntsorgung AöR, soweit diese Leis-
tungen nicht bereits in der Jahresgrund- bzw. Min-
destgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune 
enthalten ist;

– Expresssperrgutabfuhr im Rahmen des § 11 Abs. 5 der 
Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Regio-
Entsorgung AöR;
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– Austausch von Abfallbehältern gemäß § 9 Abs. 7 der 
Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Regio-
Entsorgung AöR;

jeweils in der geltenden Fassung.

Die Stadt Linnich überträgt dem Zweckverband das 
Recht, Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG NRW für 
folgende Entsorgungsleistungen selbst zu übernehmen:

– Expresssperrgutabfuhr im Rahmen des § 11 Abs. 5 der 
Abfallsatzung des Kommunalunternehmens Regio-
Entsorgung AöR;

jeweils in der geltenden Fassung.

Die Gemeinde Simmerath überträgt dem Zweckver-
band das Recht, Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG 
NRW für folgende Entsorgungsleistungen selbst zu erhe-
ben:

– Expresssperrgutabfuhr im Rahmen der Abfallsatzung 
des Kommunalunternehmens RegioEntsorgung AöR;

– für die Nutzung von privaten Müllannahmestellen, die 
im Namen und im Auftrag des Kommunalunterneh-
mens RegioEntsorgung AöR betrieben werden. 

Die Gemeinde Niederzier überträgt abweichend von  
§ 4 Abs. 1 S. 3 1. Hs. dem Zweckverband das Recht, Be-
nutzungsgebühren gemäß § 6 KAG NRW für folgende 
Entsorgungsleistungen selbst zu erheben:

– die zusätzliche Einsammlung und den Transport von 
sperrigen Abfällen (Sperrmüllabfuhr) gem. §§ 2 Abs. 
2e), 11 Abs. 4 der Abfallsatzung des Kommunalunter-
nehmens RegioEntsorgung AöR, soweit diese Leis-
tungen nicht bereits in der Jahresgrund- bzw. Min-
destgebühr der Abfallgebührensatzung der Kommune 
enthalten sind;

– Expresssperrgutabfuhr im Rahmen gem. § 11  
Abs. 5 der Abfallsatzung des Kommunalunternehmens  
RegioEntsorgung AöR.

jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

Anlage 3 zur Satzung des Zweckverbandes  
RegioEntsorgung:

Aufzählung der Entsorgungslogistik der Stadt Würselen, 
die auf den Zweckverband übertragen wird:

Anzahl Fahrzeuge Zustand

4 Abfallsammelfahrzeuge gebraucht 
 Müllfahrzeuge

1 Abfallsammelfahrzeuge Übernahme 
 Müllfahrzeuge eines 
  Kaufvertrags

1 Abrollkipper Übernahme  
  eines 
  Kaufvertrags

1 Hänger mit Container gebraucht

1 LKW mit Ladebordwand gebraucht

 Geräte 

1 Wandkran zur  
 Schüttung-Montage gebraucht

1 Behälterspülgerät gebraucht 
 Einrichtung Wertstoffhof

10 Abrollcontainer gebraucht

1 Bürocontainer gebraucht

 Abfallbehälter 

20 408 MGB 120 gebraucht

7 312 MGB 240 gebraucht

73 MGB 770 gebraucht

362 MGB 1100 gebraucht 
 Diverses Reparaturzubehör

 Hard/Software 

1 Server gebraucht

1 Sperrmüllverwaltungs-Software 

1 Gefäßidentifikationssoftware 

 Sonstige Software 

 Ausstattung 

 Diverse Ausrüstungsgegenstände

Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehende, von der Verbandsversammlung des 
„Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung“  in der 
Sitzung am 2. November 2015 beschlossene Neufassung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Entsorgungs-
zweckverband RegioEntsorgung“ wird hiermit gemäß  
§ 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der derzeit 
geltenden Fassung (SGV NRW 202) öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Änderungen sind anzeigepflichtig i. S. d. § 20  
Abs. 2 GkG NRW.

Die vorstehende Neufassung der Satzung des Zweck-
verbandes „Entsorgungszweckverband RegioEntsor-
gung“ tritt gemäß § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 2 GkG 
NRW am Tage nach der Veröffentlichung in diesem 
Amtsblatt in Kraft. 

Köln, den 6. Januar 2016   
Bezirksregierung Köln 
Az. 31.1.1.6.2-RegioEntsorgung-

Im Auftrag 
gez.  B a l l a s t 

ABl. Reg. K 2016, S. 6

18. Verbandssatzung des Zweckverbandes 
 Entsorgungsregion West vom 27. November 2015

Gemäß dem Abfallgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (LAbfG NRW) vom 21. Juni 1988, dem Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom  
1. Oktober 1979, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
vom 24. Februar 2012, der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
in den jeweiligen derzeit geltenden Fassungen, hat die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Entsorgungs-
region West in ihrer Sitzung vom 27. November 2015 fol-
gende Neufassung der Verbandssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Verbandsmitglieder, Rechtsform, Name, 

Sitz und Dienstsiegel

(1) Die Verbandsmitglieder StädteRegion Aachen, Stadt 
Aachen sowie Kreis Düren bilden einen Zweckver-
band, der in seiner Rechtsform eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist. Der Zweckverband führt den 
Namen „Zweckverband Entsorgungsregion West“ 
(ZEW). Er hat seinen Sitz in Eschweiler.

(2) Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel gem. § 5 der 
Verordnung über die Führung des Landeswappens 
vom 16. Mai 1956 in der derzeit geltenden Fassung. 
Dieses enthält die Inschrift „Zweckverband Entsor-
gungsregion West (ZEW)“ und das Landeswappen.

§ 2 
Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfasst die Gebiete der dem 
Zweckverband angehörigen Gebietskörperschaften.

§ 3 
Stellung und Aufgaben des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband ist öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger, soweit ihm Aufgaben von den Mitglie-
dern übertragen wurden. Der Umfang der übertra-
genen Aufgaben ergibt sich aus der Anlage 1 für die 
StädteRegion Aachen, aus der Anlage 2 für die Stadt 
Aachen und aus der Anlage 3 für den Kreis Düren. 
Die Anlagen sind Bestandteil dieser Satzung. 

 Der Zweckverband nimmt insoweit im Entsorgungs-
gebiet die Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgers gem. §§ 20 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 
Satz 1 KrWG, § 5 LAbfG NRW wahr.  

(2) Soweit Aufgaben bei den Verbandsmitgliedern ver-
bleiben, steht ihnen insoweit das Recht und die 
Pflicht zum Erlass von Satzungen, zur Erhebung von 
Gebühren sowie zur Erstellung eines Abfallwirt-
schaftskonzeptes zu.

(3) Der Zweckverband darf Abfälle von außerhalb des 
Verbandsgebietes zur Beseitigung übernehmen. Er 
kann dazu öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 
schließen. Die Vorschriften des 11. Teils der GO 
NRW (wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betä-
tigung) bleiben unberührt. 

§ 4 
Wahrnehmung der Aufgaben

(1) Der Zweckverband hat, soweit ihm Aufgaben von 
den Verbandsmitgliedern übertragen wurden (vgl. § 3 
Abs. 1 i. V. m. den Anlagen 1, 2 und 3), anzustreben, 
bestehende Beteiligungen der Zweckverbandsmit-
glieder an Unternehmen und Verbänden, die gleichen 
oder ähnlichen Aufgaben dienen wie der Zweckver-
band, anstelle seiner Verbandsmitglieder zu überneh-
men. 

(2) § 22 KrWG bleibt unberührt. 

§ 5 
Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind gem. § 14 GkG NRW 
die Verbandsversammlung sowie die Verbandsvorsteherin 
oder der Verbandsvorsteher. 

Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des 
Betriebsausschusses und die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher die der Betriebsleitung entspre-
chend §§ 2, 5 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)  
i. V. m. § 18 Abs. 3 GkG NRW wahr.

Im übrigen gibt es die Funktion der oder des Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung sowie der Geschäfts-
leitung (Geschäftsführer/-in).

§ 6 
Zusammensetzung und Zuständigkeit  

der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus je sieben 
stimmberechtigten vertretungsberechtigten Personen 
je Verbandsmitglied. Die Bestellung dieser vertre-
tungsberechtigten Personen erfolgt aus der Mitte der 
jeweiligen Vertretungskörperschaft für deren Wahl-
periode. Für jede vertretungsberechtigte Person  wird 
eine stellvertretungsberechtigte Person  für den Fall 
der Verhinderung bestellt. Die Mitgliedschaft in der 
Verbandsversammlung erlischt, wenn die Vorausset-
zungen der Wahl oder Entsendung des Mitglieds ent-
fallen.

(2) Die Verbandsversammlung beschließt über alle An-
gelegenheiten des Zweckverbandes, soweit nicht 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder aufgrund 
dieser Satzung die Zuständigkeit der Verbandsvorste-
herin oder des Verbandsvorstehers gem. § 9 begrün-
det ist.

Die Verbandsversammlung beschließt insbesondere über

 1)  die Satzungen des Verbandes sowie deren Ände-
rung oder Aufhebung,

 2)  die Wahl und Abberufung der Verbandsvor-
steherin oder des Verbandsvorstehers  aus dem 
Kreis der Hauptverwaltungsbeamten/-innen. Sie 
oder er wird von ihrer oder seiner Vertretung im 
Hauptamt (stellv. Verbandsvorsteher/-in) vertre-
ten.

 3)  die Wahl und Abberufung der oder des Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung und ihrer oder 
seiner stellvertretungsberechtigten Person (stellv. 
Vorsitzende/-r der Verbandsversammlung).

 4)  auf Vorschlag der Verbandsvorsteherin oder des 
Verbandsvorstehers die Einstellung einer Ge-
schäftsleitung (Geschäfts-führer/-in) zu deren 
oder dessen Entlastung.

 5)  die Aufnahme einer Betätigung  entsprechend 
dem 11. Teil der GO NRW, soweit es sich nicht 
um ein Geschäft der laufenden Verwaltung han-
delt, 

 6)  den Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinba-
rungen (§ 1 Abs. 2 GkG NRW), 
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 7)  den Abschluss von Pacht-, Leasing- und Miet-
verträgen, sofern ihre Laufzeit fünf Jahre über-
steigt,

 8)  die Aufnahme von Krediten über 250 000,– E so-
wie die Bestellung von Sicherheiten,

 9)  die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährsverträgen und die Bestellung ande-
rer Sicherheiten für Dritte sowie den Abschluss 
von Rechtsgeschäften, die dem wirtschaftlich 
gleichkommen, soweit der Wert des Rechtsge-
schäfts 100 000,– E übersteigt,

 10)  die Vornahme von notariell beurkundungsbe-
dürftigen Grundstücksgeschäften, soweit der 
Wert des Rechtsgeschäfts 250 000,– E übersteigt,

 11)  die Einleitung und Beendigung von Rechtsstrei-
tigkeiten, sofern der Gegenstandswert den Betrag 
von 50 000,– E übersteigt,

 12)  den Abschluss von Vergleichen und den Erlass 
von Forderungen, sofern der durch den Vergleich 
bzw. Erlass gewährte Nachlass den Betrag von 
5 000,– E übersteigt,

 13)  die Auftragsvergabe bei Bau- und Lieferaufträgen 
mit einem Auftragsvolumen von über 50 000,– E 
sowie Dienstleistungsverträgen mit einem Jahres-
volumen von über 50 000,– E,

 14)  der Abschluss von Dienst- bzw. Arbeitsverträgen 
in Höhe von mehr als 50 000,– E/Jahr,

 15)  die Wirtschaftsführung in Form eines Finanz- 
und Wirtschaftsplans,

 16) die Benennung des Abschlussprüfers, 

 17) die Feststellung des Jahresabschlusses,

 18)  die Entlastung der Verbandsvorsteherin oder des 
Verbandsvorstehers,

 19) die Auflösung des Zweckverbandes. 

(3) Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

§ 7 
Sitzungen und Beschlussfassung  

der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal 
im Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzube-
rufen, wenn ein Verbandsmitglied dies unter Angabe 
der zur Beratung zu stellenden Gegenstände verlangt. 

(2) Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen der Ver-
bandsversammlung sind mindestens zehn, frühestens 
jedoch 21 Tage vor der Sitzung öffentlich bekannt 
zu machen. Bei der Berechnung der Frist ist der Sit-
zungstag nicht zu berücksichtigen.

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffent-
lich, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist 
oder die Geschäftsordnung des ZEW Ausnahmen 
vorsieht.

(4) Die Mitglieder der Verbandsversammlung unterlie-
gen der Verschwiegenheitspflicht.

(5) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden, so-
weit das Gesetz nichts anderes bestimmt, mit Stim-
menmehrheit gefasst. Soweit es sich um Entscheidun-
gen bezüglich von Aufgaben handelt, die nur einzelne 
Mitglieder dem Verband übertragen haben, sind nur 
die vertretungsberechtigten Personen  dieser Mitglie-
der stimmberechtigt.

(6) Über die Beschlüsse der Verbandsversammlung wird 
eine Sitzungsniederschrift gefertigt, die von der oder 
dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung und der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer unterzeichnet 
wird.

(7) Weiteres regelt im einzelnen die Geschäftsordnung 
des ZEW.

§ 8 
Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung (vertre-
tungsberechtigte Personen), die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher sowie der oder die Vorsitzende der 
Verbandsversammlung erhalten für ihre ehrenamtlichen 
Tätigkeiten gem. §17 Abs. 1 GkG NRW einen angemes-
senen Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls in 
entsprechender Anwendung der Geschäftsordnung des 
ZEW, welche den Regelungen des § 45 GO NRW nicht 
entgegen steht.

§ 9 
Verbandsvorsteher/-in 

und Vorsitzende/r der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorste-
her führt gem. § 16 Abs. 2 GkG NRW die laufen-
den Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der 
Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbands-
versammlung die übrige Verwaltung des Zweck-
verbandes, unterzeichnet die Bekanntmachungs-
anordnungen der von der Verbandsversammlung 
beschlossenen Satzungen des ZEW und vertritt den 
Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. Sie 
oder er ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
der Dienstkräfte des Zwecksverbandes. 

(2) Die Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidun-
gen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von der 
obersten Dienstbehörde übertragen werden können, 
wird auf die Verbandsvorsteherin oder den Verbands-
vorsteher übertragen.

(3) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
muss Hauptverwaltungsbeamter/-in eines Mitglieds 
des Zweckverbands sein. Für den Zweckverband ist 
dies die Städteregionsrätin oder der Städteregionsrat 
der StädteRegion Aachen, die Oberbürgermeisterin 
oder der Oberbürgermeister der Stadt Aachen oder 
die Landrätin oder der Landrat des Kreises Düren.

(4) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
wird für die Dauer von 2 Jahren gem. § 16  Abs. 1 GkG 
NRW gewählt. Sie oder er wird von ihrer oder seiner  
Vertretung im Hauptamt (stellv. Verbandsvorsteher/-
in) vertreten. 
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(5) Die Hauptverwaltungsbeamten/-innnen der Mit-
glieder des Zweckverbandes wechseln sich als 
Verbandsvorsteher/-in im 2-Jahres-Rhythmus ab. 
Die Reihenfolge bestimmt sich nach der in Abs. 3 ge-
nannten Abfolge.

(6) Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung 
lädt zur Verbandsversammlung ein und eröffnet, lei-
tet und schließt die Sitzung der Verbandsversamm-
lung, auf der sie oder er die Ordnung handhabt. Die 
Regelungen der Geschäftsordnung des ZEW finden 
Anwendung. Im übrigen gelten die Vorschriften des 
6. Teils der GO NRW entsprechend.

(7) Zur oder zum Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung wird für die Dauer von zwei Jahren einer der 
Hauptverwaltungsbeamten/-innen eines Verbands-
mitgliedes, die oder der nicht gleichzeitig gem. der 
Abs. 1 – 5 Verbandsvorsteher/-in ist, gewählt. Aus 
der Mitte der Verbandsversammlung wird eine ver-
tretungsberechtigte Person  eines Verbandsmitglie-
des zur stellvertretungsberechtigten Person  der oder 
des Vorsitzenden der Verbandsversammlung gewählt 
(stellv. Vorsitzende/-r der Verbandsversammlung).  
§ 15 Abs. 4 GkG NRW findet Anwendung.

§ 10 
Personal

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Bedienstete haupt-
beruflich einzustellen. 

(2) Die Bediensteten des Zweckverbandes sind im Falle 
seiner Auflösung oder einer Änderung der Ver-
bandsaufgaben, soweit die Dienst- bzw. Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht aufgelöst werden, von den 
Verbandsmitgliedern anteilig zu übernehmen. Die 
Regelung, von welchen Verbandsmitgliedern die 
einzelnen Bediensteten zu übernehmen sind, erfolgt 
gleichzeitig mit dem Beschluss über die Auflösung  
oder Aufgabenänderung des Zweck-verbandes. Bei 
der Regelung ist das Verhältnis der Zahl der Ein-
wohner aller Verbandsmitglieder zugrunde zu legen, 
soweit nicht die Verbandsmitglieder einvernehmlich 
etwas anderes bestimmen. Maßgeblich ist die vom  
IT. NRW veröffentlichte Einwohnerzahl zum  
30. Juni des Vorjahres.

(3) Bedienstete, die im Rahmen einer Erweiterung der 
Aufgabenübertragung von einem Verbandsmitglied 
übernommen worden sind, sind im Falle einer Ände-
rung des Übertragungsumfanges von dem betreffen-
den Verbandsmitglied auf Verlangen des ZEW zurück 
zu übernehmen.

§ 11 
Geschäftsstelle und Geschäftsleitung des ZEW

(1) Zum Zwecke der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
richtet der ZEW eine eigene Geschäftsstelle ein, de-
ren Aufgabenumfang die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher regelt. Die Geschäftsstelle be-
steht aus mehreren Bediensteten, die  unmittelbar der 
Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher 
unterstehen. 

(2) Der Geschäftsleitung (Geschäftsführer/in) können 
zur Entlastung, mit Zustimmung der Verbandsvor-
steherin oder des Verbandsvorstehers, durch die Ver-
bandsversammlung Aufgaben zur selbstständigen 
Erledigung übertragen werden (§ 16 Abs. 3 GkG 
NRW).

§ 12 
Verbandsumlage

(1) Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern 
eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen, ins-
besondere Gebühren und Beiträge, zur Deckung des 
Finanzbedarfs nicht ausreichen.

(2) Für die Berechnung der Umlage wird die Einwohner-
zahl des einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der 
Gesamteinwohner im Verbandsgebiet ins Verhältnis 
gesetzt. Für die StädteRegion Aachen wird die Ein-
wohnerzahl um die Einwohnerzahl der Stadt Aachen 
saldiert.

 Maßgeblich ist die vom IT. NRW zum 30. Juni des 
Vorjahres er-mittelte Einwohnerzahl. 

(3) Soweit die Notwendigkeit einer Umlage aus einer 
Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes resultiert, 
die dieser lediglich für einzelne Verbandsmitglieder 
erfüllt, können nur diese hierfür zu einer Umlage he-
rangezogen werden.

 Absatz 2 gilt in diesem Fall entsprechend, sofern 
keine abweichenden Regelungen oder Vereinbarun-
gen bestehen.

§ 13 
 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
des Zweckverbandes erfolgen auf der Grundlage der 
sinngemäßen Anwendung der Vorschriften über die 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Eigenbetriebe gemäß der EigVO NRW (§18 Abs. 3 
GkG NRW).

(2) Die Ansätze innerhalb des Erfolgsplanes sind wie 
folgt gegenseitig deckungsfähig:

 – die Personalkosten untereinander

 – die übrigen Verwaltungskosten untereinander

 – alle übrigen Ausgaben / Kosten untereinander.

 Ist trotz Ausnutzung der Deckungsfähigkeit der je-
weiligen Ansätze und Einsparmöglichkeiten ein er-
folgsgefährdender Minderertrag zu erwarten, ist die 
Verbandsversammlung unverzüglich zu unterrichten. 
Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen 
der vorherigen Zustimmung der Verbandsversamm-
lung.

 Ein solcher erfolgsgefährdender Minderertrag oder 
Mehraufwand liegt vor, wenn folgende Beträge über-
schritten werden:

 – bei den Personalkosten 5 000,– E

 – bei den übrigen Verwaltungskosten 15 000,– E

 – bei den übrigen Ausgaben/Kosten 1 200 000,– E
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 Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustim-
mung der Verbandsversammlung die Zustimmung 
der oder des Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
und ihrer oder seiner stellvertretungsberechtigten 
Person (stellv. Vorsitzende/-r der Verbandsversamm-
lung). Die Verbandsversammlung ist unverzüglich zu 
unterrichten.

 Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, 
wenn

 a)  die Ansätze des Erfolgsplanes trotz gegenseitiger 
Deckungsfähigkeit um mehr als 2 500 000,– E vom 
Originalplan abweichen oder

 b)  weitere Investitionen erforderlich werden oder

 c)  höhere Kreditaufnahmen erforderlich werden 
oder

 d)  Verpflichtungsermächtigungen erforderlich wer-
den.

(3) Der Zweckverband wird mit einem Stammkapital 
von 25 500,– E entsprechend § 9 Abs. 2 der EigVO 
NRW ausgestattet, das von den drei Mitgliedern je-
weils zu einem Drittel aufzubringen ist.

§ 14 
Rechnungsprüfung

(1) Der Zweckverband Entsorgungsregion West bedient 
sich zur Rechnungsprüfung der Rechnungsprüfungs-
ämter der StädteRegion Aachen, der Stadt Aachen 
oder des Kreises Düren. 

(2) Den Rechnungsprüfungsämtern stehen die Befug-
nisse und Rechte gem. § 103 GO NRW zu. Dabei 
wird die Prüfung der Jahresrechnung der Prüfung des 
Jahresabschlusses gleichgesetzt. 

(3) Die Rechnungsprüfungsämter stimmen sich un-
tereinander über die Aufgabenwahrnehmung und 
-durchführung ab. Federführend ist jeweils das Rech-
nungsprüfungsamt der Mitgliedskörperschaft, das 
die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorste-
her stellt. Das federführende Rechnungsprüfungsamt 
kann sich bei der Aufgabenwahrnehmung der Amts-
hilfe der anderen Rechnungsprüfungsämter bedienen.

(4) Zum Zwecke der Wahrnehmung der Befugnisse und 
Rechte hat das jeweils zuständige Rechnungsprü-
fungsamt ein unmittelbares Unterrichtungsrecht, ein 
Betretungsrecht der Büro- und Betriebsräume des 
Zweckverbandes sowie das Recht auf Einsichtnahme 
in die Bücher und sonstigen Unterlagen des Zweck-
verbandes.

(5) Der Zweckverband kann weitergehende Prüfaufträge 
bei den unter § 9 Abs. 3 genannten Hauptverwal-
tungsbeamten stellen oder Aufträge an unabhängige 
Wirtschaftsprüfer erteilen.

(6) Näheres regelt die Rechnungsprüfungsordnung 
(RPO) für den ZEW. 

§ 15 
Haftungsausschluss für Verpflichtungen vor 
Verbandsgründung / Aufgabenübertragung

Die Verbandsmitglieder stellen sich gegenseitig für An-
sprüche, die in ihrer jeweiligen ausschließlichen Verant-
wortung vor der Verbandsgründung bzw. Aufgabenüber-
tragung dem Grunde nach entstanden sind, frei. Das gilt 
entsprechend für Risiken, auch in der Zukunft, die durch 
die Übernahme der MBRA entstehen. Die vorstehenden 
Haftungsfreistellungen gelten auch zugunsten des ZEW. 
Auf die Haftungsfreistellung für die Verbandsmitglieder 
untereinander kann sich ein Verbandsmitglied dann nicht 
berufen, wenn es für die vor Verbandsgründung bzw. 
Aufgabenübertragung dem Grunde nach entstandenen 
Ansprüche bzw. Verbindlichkeiten mitursächlich war 
bzw. ist; dies gilt wiederum auch zugunsten des ZEW.

§ 16 
Aufnahme neuer Mitglieder

Dem Verband können weitere Mitglieder beitreten. 
Dies bedarf der Änderung der Zweckverbandssatzung. 

§ 17 
Auflösung des Zweckverbandes

Die Auflösung des Zweckverbandes kann nur einstim-
mig beschlossen werden.

§ 18 
Erklärungen

Erklärungen, durch welche der Zweckverband ZEW 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform.

Sie werden von der Verbandsvorsteherin oder dem 
Verbandsvorsteher und ihrer oder seiner Vertretung im 
Hauptamt (stellv. Verbandsvorsteher/-in) unterzeichnet 
(§ 16 Abs. 4 GkG NRW).

§ 19 
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die Verbandssatzung und ihre Änderungen werden 
von der Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Köln bekannt gemacht.

(2) Alle anderen Satzungen, ortrechtlichen Bestimmun-
gen und sonstigen Bekanntmachungen werden im 
Amtsblatt für den Zweckverband Entsorgungsregion 
West     öffentlich bekannt gemacht.

§ 20 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Veröffentlichungsblatt der Bezirksre-
gierung Köln in Kraft.

Damit tritt die Verbandssatzung des ZEW vom 19. De-
zember 2014 außer Kraft.

Anlage 1 
zur Verbandssatzung des ZEW – StädteRegion Aachen 

Die StädteRegion Aachen überträgt ihre Aufgaben als 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger vollumfänglich 
auf den ZEW. 
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Anlage 2 
zur Verbandssatzung des ZEW – Stadt Aachen

Die Stadt Aachen überträgt als Aufgaben auf den ZEW 

1. die thermische Behandlung und Beseitigung von  
überlassungspflichtigen/überlassenen Siedlungsabfäl-
len zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen und 
anderen Herkunftsbereichen, 

2. den Betrieb der ZMD Alsdorf-Warden einschließlich 
der dort befindlichen Kompostierungsanlage sowie 
die Rekultivierung, Nachsorge und Sanierung des De-
poniegeländes der ZMD einschließlich der dortigen 
Kompostierungsanlage,

3. den Betrieb der Müllverbrennungsanlage Weisweiler, 

4. Planung, Bau und Betrieb der Zentraldeponie Kreis 
Aachen II (Umsetzung und Fortentwicklung des Zwi-
schennutzungskonzeptes),

5. die Entsorgung  von Bio- und Grünabfällen aus dem 
Stadtgebiet Aachen einschließlich des Betriebes des 
Kompostplatzes Aachen-Brand. Hiervon ausgenom-
men ist die Einsammlung der Bio- und Grünabfälle,

6. die Entsorgung schadstoffhaltiger Abfälle aus dem 
Stadtgebiet Aachen, bestehend aus der mobilen Schad-
stoffsammlung, der Vorhaltung einer stationären An-
nahmestelle im Stadtgebiet und der Bedarfsentsorgung 
in städtischen Verwaltungsgebäuden, Schulen und 
Kindergärten,

7. die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes 
betreffend die nach den Ziffern 1. bis 6. übertragenen 
Aufgaben.

Anlage 3 
zur Verbandssatzung des ZEW – Kreis Düren

Der Kreis Düren überträgt als Aufgabe auf den ZEW 
die thermische Beseitigung der gemischten Siedlungsab-
fälle (20 03 01) und des Sperrmülls (20 03 07), die von den 
Kommunen Aldenhoven, Inden, Jülich, Langerwehe, 
Linnich, Merzenich, Niederzier und Titz eingesammelt 
werden (rd. 20 000 t/a).

Ab dem 1. Januar 2005 überträgt der Kreis Düren seine 
Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
vollumfänglich auf den ZEW.

Von dieser Übertragung sind die Aufgaben des Betrie-
bes, der Rekultivierung und der Nachsorge der Deponien 
Horm, Inden und Stetternich ausgenommen.

Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehende, von der Verbandsversammlung des 
„Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW)“ in 
der Sitzung am 27. November 2015 beschlossene Neu-
fassung der Verbandssatzung des „Zweckverbandes Ent-
sorgungsregion West (ZEW)“ wird hiermit gemäß § 20 
Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der derzeit gelten-
den Fassung (SGV NRW 202) öffentlich bekannt gemacht.

Die Änderungen sind anzeigepflichtig i. S. d. § 20  
Abs. 2 GkG NRW.

Die vorstehende Neufassung der Verbandssatzung des 
„Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW)“ tritt 
gemäß § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 2 GkG NRW am Tage 
nach der Veröffentlichung in diesem Amtsblatt in Kraft. 

Köln, den 6. Januar 2016   
Bezirksregierung Köln 
Az. 31.1.1.6.2-ZEW-

Im Auftrag 
gez.  B a l l a s t 

ABl. Reg. K 2016, S. 14

19. Denkmalschutz  
 Unterschutzstellung von Landes- und Bundesbauten 
 h i e r :  Baudenkmal, Erinnerungsstein 
 Berliner Bär, Aachen

Bezirksregierung Köln  
Az. 35.4.16-01.39

Köln, den 6. Januar 2016

Ich habe die Stadt Aachen veranlasst, folgendes Objekt 
in die Denkmalliste einzutragen:

Objekt: Baudenkmal  
 Erinnerungsstein Berliner Bär  
 Gemarkung Aachen, Flur 72, Flurstück 2676

Die Eintragung erfolgte bei der Stadt Aachen am  
10. Dezember 2015 unter der lfde. Nr. 03603.

Im Auftrag 
gez.  S c h m i t z 

ABl. Reg. K 2016, S. 19

20. Denkmalschutz 
 Unterschutzstellung von Landes- und Bundesbauten 
 h i e r :  Bodendenkmal Wall-Grabenanlage, 
 Gemeinde Roetgen (Rott)

Bezirksregierung Köln 
Az.:  35.4.14-10.03 

35.4.14-10.04

Köln, den 6. Januar 2016

Ich habe die Gemeinde Roetgen veranlasst, folgende 
Objekte in die Denkmalliste einzutragen:

Objekt: Bodendenkmal 
 Wall-Grabenanlage 
 Gemarkung Rott, Flur 8, Flurstück 89 
 Gemarkung Rott, Flur 8, Flurstück 33

Objekt: Bodendenkmal 
 Wall-Grabenanlage 
 Gemarkung Rott, Flur 8, Flurstück 92

Die Eintragungen erfolgten bei der Gemeinde Roetgen 
am 8. Dezember 2015 unter den lfdn. Nrn. 7 und 8.

Im Auftrag 
gez.  S c h m i t z 

ABl. Reg. K 2016, S. 19
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
21. Jahresabschluss und Prüfungsvermerk 2014 der 
 Oberbergischen Aufbau-Gesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der Oberbergischen 
Aufbau-Gesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 22. Mai 
2015 den Jahresabschluss 2014 wie folgt festgestellt:

TOP 10 Feststellung des Jahresabschlusses 2014

Nach der Entgegennahme der Berichte der Geschäfts-
führung, des Wirtschaftsprüfers und des Aufsichtsrats-
vorsitzenden beschließt die Gesellschafterversammlung 
den Jahresabschluss 2014 wie folgt:

Die Bilanzsumme auf den 31. Dezember 2014  
beträgt in Aktiva und Passiva jeweils 1 986 939,54 E

im Treuhandvermögen in Aktiva und Passiva 
 – Erschließungsmaßnahmen –  15 512 033,76 E

Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014  
beträgt der Aufwand der Gewinn- und  
Verlustrechnung 283 534,31 E

der Ertrag 229 395,92 E

Der Jahresfehlbetrag von 54 138,39 E

wird über die Rücklage ausgeglichen. 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetz licher 
Abschlussprüfer des Betriebes Oberbergische Aufbau-
Gesellschaft mbH. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & 
Partner KG, Gummersbach, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 30. März 2015 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
der Firma Oberbergische Aufbau-Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Gummersbach, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Part-
ner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kenn-
zahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß  
§ 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflich-
tigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 7. Oktober 2015 

GPA NRW 
Im Auftrag 

Wilma  W i e g a n d

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 können während 
der Dienstzeiten (montags bis donnerstags von 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) im 
Geschäftsgebäude der Oberbergischen Aufbau GmbH, 
Moltkestraße 34, 51643 Gummersbach, eingesehen oder 
zur Übersendung angefordert werden.

Gummersbach, den 18. Januar 2016

Oberbergisch Aufbau-Gesellschaft mbH 
Geschäftsleitung 

gez. Uwe  S t r a n z 
ABl. Reg. K 2016, S. 20
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22. Aufgebot mehrere Sparkassenbücher 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern 
3233373947, 3000061048 ausgestellt von der Kreisspar-
kasse Euskirchen, sind abhanden gekommen.

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird aufgefordert, 
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunden bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls 
die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Euskirchen, den 12. Januar 2016

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 21

23. Kraftloserklärung mehrerer Sparkassenbücher 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern 
3000396386, 3000396410 ausgestellt von der Kreisspar-
kasse Euskirchen, werden gemäß AVV zum Sparkassen-
gesetz Teil 2 Abschnitt 6 für kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 6. Januar 2016

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 21

24. Kraftloserklärung mehrerer Sparkassenbücher 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern 
3222605473, 3232651285, 3222622148 ausgestellt von 
der Kreissparkasse Euskirchen, werden gemäß AVV zum 
Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 5. Januar 2016

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 21

25. Kraftloserklärung mehrerer Sparkassenbücher 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern 
3233500374, 3233558745, 3233571441 ausgestellt von 
der Kreissparkasse Euskirchen, werden gemäß AVV zum 
Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 6. Januar 2016

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 21

E Sonstige Mitteilungen
26. Liquidation 
 h i e r :  BSG Dürwiss e. V., Eschweiler

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass sich oben genann-
ter Verein (VR 328) Amtsgericht Eschweiler, am 4. Januar 
2016 in seiner ordnungsgemäß einberufenen Jahreshaupt-
versammlung aufgelöst hat. Eventuelle Gläubiger werden 
aufgefordert, sich zu melden.

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2016, S. 21

27. Liquidation 
 h i e r :  Deutsch-Albanischer-Kulturkreis e. V., Bonn

Der Verein ist aufgelöst und befindet sich in Liquida-
tion.

Zu den Liquidatoren wurden bestellt:

1. Frau Adelheid Feilcke, geboren am 3. Juli 1962, wohn-
haft Burbacher Straße 241, 53129 Bonn

2. Herr Selajdin Gashi, geboren am 18. Januar 1962, 
wohnhaft Overather Straße 10, 51429 Bergisch Glad-
bach.

Die Gläubiger des Vereins – auch solche, die dem Ver-
ein bereits bekannt sind – werden aufgefordert, ihre An-
sprüche gegen den Verein bei einem der hiermit bekannt 
gemachten Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 21

28. Liquidation 
 h i e r :  RSC-tour-Nümbrecht e. V.

Der „RSC-tour-Nümbrecht e. V.“ (VR 80689) Amts-
gericht Siegburg mit dem Sitz in Nümbrecht ist aufgelöst.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich 
bei ihm zu melden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 21
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Einzelpreis dieser Nummer 0,40 E

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 
Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 

Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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